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V E R O R D N U N G 
 
 
der Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg, Zl. WO6-STVO-4927/2022(015/2024), vom 15.4.2024, womit auf der 
Weinebene Landesstraße L 148, im Ortsgebiet von Frantschach – St. Gertraud, Bezirk Wolfsberg, dauernde 
Verkehrsmaßnahmen aus Lärmschutzgründen verfügt werden. 
 
Gemäß §§ 43 und 44 in Verbindung mit § 94b der Straßenverkehrsordnung 1960 - StVO 1960, BGBl.Nr. 
159/1960, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 129/2023 wird verordnet: 

 
§ 1 

 
Auf der Weinebene Landesstraße L 148, im Ortsbereich von Frantschach – St. Gertraud, wird von 
Straßenkilometer 0,027 bis Straßenkilometer 0,244, in beiden Fahrtrichtungen, eine Geschwindigkeits-
beschränkung von 30 km/h mit dem Zusatz „Lärmschutz“ verordnet. 
 
Diese Geschwindigkeitsbeschränkung ist durch Anbringung der Verkehrszeichen gemäß § 52 a) Ziffer 10 a 
Straßenverkehrsordnung 1960 "Geschwindigkeitsbeschränkung (erlaubte Höchstgeschwindigkeit) mit der Angabe 
30 im Verkehrszeichen" mit der Zusatztafel gemäß § 54 StVO „Lärmschutz“ und dem Verkehrszeichen gemäß § 
52 a) Ziffer 10 b StVO 1960 "Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung" kundzumachen. 
 
 

§ 2 
 
Die Geschwindigkeitsbeschränkung ist bei den einmündenden Straßen durch das betreffende Vorschriftszeichen 
mit Zusatztafel mit Pfeilen anzuzeigen.  
 
 

§ 3 
 
Die Verkehrszeichen sind in Entsprechung des § 34 der Straßenverkehrsordnung 1960 auszustatten und gemäß 
den Bestimmungen der §§ 48 und 51 der Straßenverkehrsordnung 1960 anzubringen. 
 
Die Anbringung der Verkehrszeichen hat durch den Straßenerhalter zu erfolgen.  
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§ 4 
 

Der genaue Zeitpunkt der Anbringung der Verkehrszeichen ist der Bezirkshauptmannschaft schriftlich 
mitzuteilen.    
 
 

§ 5 
 

Die Verordnung tritt mit der Anbringung der Verkehrszeichen in Kraft.   
 
 

§ 6 
 
Mit Inkrafttreten dieser Verordnung wird die Verordnung vom 5.12.2023, Zahl WO6-STVO-4927/2022(009/2023) 
aufgehoben und tritt außer Kraft. 
 
 

§ 7 
 
Übertretungen dieser Verordnung werden im Sinne der gesetzlichen Strafbestimmungen gemäß § 99 der 
Straßenverkehrsordnung 1960 geahndet. 
 
 

Der Bezirkshauptmann: 
 
 
 

Mag. Georg Fejan 
 
 
 
 
 
 

Ergeht an: 
1. Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 9, Straßenbauamt Wolfsberg, Klagenfurter Straße 11, 9400 

Wolfsberg; 
2. Marktgemeinde Frantschach – St. Gertraud, St. Gertraud 1, 9413 St. Gertraud; 
3. Polizeiinspektion St. Gertraud, St. Gertraud 1, 9413 St. Gertraud; 
4. Anschlag an die Amtstafel im Hause 
5. zum Akt  
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